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Regel 25 

Antrag auf Eintragung 

(1) [Einreichung des Antrags] 

 a) Ein Antrag auf Eintragung ist beim Internationalen Büro auf dem entsprechenden amtlichen 
Formblatt einzureichen, falls sich der Antrag auf Folgendes bezieht: 

 i) eine Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung in Bezug auf alle oder einige 
Waren und Dienstleistungen und alle oder einige benannte Vertragsparteien; 

 ii) eine Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in Bezug auf alle oder 
einige benannte Vertragsparteien; 

 iii) einen Verzicht in Bezug auf einige benannte Vertragsparteien bezüglich aller Waren und 
Dienstleistungen; 

 iv) eine Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers oder, falls der Inhaber eine 
juristische Person ist, die Aufnahme oder eine Änderung der Angaben über die Rechtsnatur 
des Inhabers sowie den Staat und gegebenenfalls die Gebietseinheit innerhalb des Staates, 
nach dessen oder deren Recht die juristische Person gegründet ist; 

 v) die Löschung der internationalen Registrierung in Bezug auf alle benannten Vertragsparteien 
bezüglich aller oder einiger Waren und Dienstleistungen. 

 vi) eine Änderung des Namens oder der Anschrift des Vertreters. 

 b) Der Antrag ist vom Inhaber oder von der Behörde der Vertragspartei des Inhabers einzureichen; 
jedoch kann der Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers über die Behörde der 
Vertragspartei oder eine der in diesem Antrag nach Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv angegebenen 
Vertragsparteien eingereicht werden. 
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 c) [aufgehoben] 

 d) Wird der Antrag vom Inhaber eingereicht, so ist er vom Inhaber zu unterschreiben. Wird er von 
einer Behörde eingereicht, so ist er von dieser Behörde und auf Verlangen der Behörde ebenfalls 
vom Inhaber zu unterschreiben. Wird der Antrag von einer Behörde eingereicht, die nicht 
verlangt, dass der Inhaber ihn unterschreibt, die aber gestattet, dass der Inhaber ihn auch 
unterschreibt, so kann der Inhaber so verfahren. 

(2) [Inhalt des Antrags] 

 a) Der Antrag auf Eintragung einer Änderung oder der Antrag auf Eintragung einer Löschung hat 
neben der beantragten Änderung oder Löschung Folgendes zu enthalten oder anzugeben: 

 i) die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung, 

 ii) den Namen des Inhabers oder den Namen des Vertreters, wenn die Änderung den Namen oder 
die Anschrift des Vertreters betrifft, 

 iii) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung den Namen und die 
Anschrift, wie in den Verwaltungsvorschriften geregelt, sowie die E-Mail-Adresse der 
natürlichen oder juristischen Person, die im Antrag als neuer Inhaber der internationalen 
Registrierung genannt wird (im Folgenden als „Erwerber“ bezeichnet), 

 iv) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung die Vertragspartei oder 
die Vertragsparteien, in Bezug auf die der Erwerber nach Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls die 
Voraussetzungen dafür erfüllt, Inhaber einer internationalen Registrierung zu sein, 

 v) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung, wenn die nach 
Ziffer iii angegebene Anschrift des Erwerbers nicht im Gebiet einer nach Ziffer iv 
angegebenen Vertragspartei oder einer der Vertragsparteien liegt und sofern der Erwerber 
nicht angegeben hat Angehöriger eines Vertragsstaats oder eines Mitgliedstaat einer 
Vertragsorganisation zu sein, die Anschrift der Niederlassung oder den Wohnsitz des 
Erwerbers in der Vertragspartei oder in einer der Vertragsparteien, in Bezug auf die der 
Erwerber die Voraussetzungen dafür erfüllt, Inhaber einer internationalen Registrierung zu 
sein, 

 vi) im Fall einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung, die nicht alle Waren 
und Dienstleistungen und nicht alle benannten Vertragsparteien betrifft, die Waren und 
Dienstleistungen und die benannten Vertragsparteien, auf die sich die Änderung des Inhabers 
bezieht, und 

 vii) die Höhe der zu zahlenden Gebühren und die gewählte Zahlungsweise oder den Auftrag zur 
Abbuchung des erforderlichen Gebührenbetrags von einem beim Internationalen Büro 
eröffneten Konto und die Bezeichnung des Einzahlers oder Auftraggebers. 

 b) Der Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers der internationalen Registrierung kann 
ebenfalls folgendes enthalten: 

 i) ist der Erwerber eine natürliche Person, die Angabe des Staates, dessen Angehöriger der 
Erwerber ist; 

 ii) ist der Erwerber eine juristische Person, Angaben über die Rechtsnatur der juristischen Person 
sowie den Staat und gegebenenfalls die Gebietseinheit innerhalb des Staates, nach dessen oder 
deren Recht die juristische Person gegründet ist. 

 c) Der Antrag auf Eintragung einer Änderung oder einer Löschung kann auch einen Antrag 
enthalten, diese Eintragung vor oder nach der Eintragung einer anderen Änderung oder Löschung 
oder einer nachträglichen Benennung in Bezug auf die betreffende internationale Registrierung 
oder nach der Erneuerung der internationalen Registrierung vorzunehmen. 

 d) Im Antrag auf Eintragung einer Einschränkung sind die eingeschränkten Waren und 
Dienstleistungen nur unter den entsprechenden Nummern der in der internationalen Registrierung 
vorkommenden Klassen der internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen zu 
gruppieren oder, falls die Einschränkung alle Waren und Dienstleistungen einer oder mehrerer 
dieser Klassen betrifft, die zu streichenden Klassen anzugeben. 

(3) [aufgehoben] 

(4) [Mehrere Erwerber] Sind in dem Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers der 
internationalen Registrierung mehrere Erwerber genannt, so muss jeder von ihnen die Voraussetzungen 
dafür erfüllen, Inhaber der internationalen Registrierung nach Artikel 2 des Madrider Protokolls zu sein. 
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